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Dringlicher Berichtsantrag

der Fraktion der FDP

betreffend Erteilung von Sportwettenkonzessionen durch das Land Hessen



In seiner Sitzung am 27. August 2014 hat das Glücksspielkollegium im Paket über die Vergabe

der 20 Sportwettkonzessionen entschieden. Von den 37 Anbietern, die im Konzessionsvergabeverfahren die vom Glücksspielstaatsvertrag definierten Mindestanforderungen erfüllt haben,

wurden 20 Anbieter ausgewählt, denen man beabsichtigt, eine Konzession zu erteilen. Die anderen 17 Anbieter wurden darüber informiert, dass sie keine Konzession erhalten sollen. Ein

Großteil der ausgeschlossenen Bewerber hat unmittelbar nach Bekanntgabe der Entscheidung

entsprechende Klagen beim Verwaltungsgericht Wiesbaden eingereicht. Wie zu erwarten war,

hat das Gericht die Vergabe im Eilverfahren vorerst gestoppt. Laut Bericht der Süddeutschen

Zeitung - "Würfelspiel - Justiz rügt die geplante Vergabe von Sportwetten-Konzessionen als undurchschaubar" vom 22. September 2014 - hat das Gericht das für das Verfahren zuständige

hessischen Innenministerium massiv kritisiert.

Schon in der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Rudolph (SPD), Drs. 19/446

vom 28.07.2014, hatte der hessische Innenminister bereits Zweifel an dem laufenden Vergabeverfahren und dessen Erfolg geäußert. So heißt es hier wörtlich: "Die zahlenmäßige Begrenzung

der Konzessionen hat sich als höchst kompliziert, streitanfällig und langwierig erwiesen. Vor allem hat es jedoch das Ziel, das illegale Sportwettenspiel einzudämmen, nicht befördert, sondern

im Gegenteil diesem Ziel geschadet. Durch das aufwendige, außerordentlich zeitintensive und

juristisch vielfach angegriffene System der begrenzten Konzession wird zwischenzeitlich das

Sportwettenspiel im illegalen Bereich immer umfangreicher, ohne dass hiergegen ernsthaft eingeschritten werden kann. Die Landesregierung setzt sich deshalb für eine Aufhebung der zahlenmäßigen Begrenzung der Konzessionen und eine Konzentration auf qualitative Elemente der

Konzessionsvergabe ein."

Die Landesregierung hat weiterhin darauf hingewiesen (vgl. ebenfalls Drs. 19/446), dass im

Falle von - wider Erwarten - erfolgreichen Schadensersatzklagen nicht das Land Hessen allein,

sondern alle Bundesländer gemeinsam haften müssten, da das Glücksspielkollegium verbindlich

über die wesentlichen Verfahrensfragen sowie am Ende die Konzessionserteilung entscheidet.

Etwaige Haftungsansprüche, die ursächlich auf der Umsetzung von Entscheidungen des Glücksspielkollegiums beruhen, werden gemäß § 20 der Verwaltungsvereinbarung der Länder zum

GlüStV mit den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren verrechnet und das Ergebnis (Über- oder

Unterdeckung) entsprechend dem "Königsteiner Schlüssel" auf die Länder verteilt.

Grundsätzlich verhält es sich aber so, dass auch nur ein einziger nachgewiesener Verfahrensfehler aufseiten der hessischen Innenbehörde eine Neuvergabe der Konzessionen erzwingt und sich

zugleich die Frage der Amtshaftung stellt. Bei grob fahrlässigen Amtspflichtverletzungen bei

der Bewerberauswahl würde allein das Land Hessen mit der gesamten Summe der Schadensersatzleistungen belastet, wenn es zu einer gerichtlichen Aufhebung der Konzessionsauswahlentscheidung kommt.

Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung ersucht, im nächsten Innenausschuss (INA)

des Hessischen Landtags über folgenden Gegenstand zu berichten:

1.



Wie bewertet die Landesregierung vor dem Hintergrund ihrer eigenen - wie zuvor dargestellten - Zweifel an der Geeignetheit des Vergabeverfahrens die Entscheidung des VG

Wiesbaden?



2.



Warum hat es der hessische Innenminister trotz seiner mehrfach öffentlich geäußerten

Zweifel am Vergabeverfahren zugelassen, dass der hessische Vertreter im Glücksspielkollegium der am 27. August 2014 getroffenen Auswahlentscheidung zugestimmt hat?
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3.



In den vorliegenden Entscheidungen des VG Wiesbaden deutet sich bereits an, dass nach

den Grundsätzen der Amtshaftung die für die glücksspielrechtliche Konzessionsvergabe

zuständigen Beamten des hessischen Innenministeriums zur Verantwortung gezogen werden könnten, sollte es zu einer rechtswidrigen Vergabe der 20 Konzessionen durch das

Ministerium kommen. Welche Maßnahmen plant das hessische Innenministerium, um

solche etwaigen Amtshaftungsansprüche auszuschließen?



4.



Die Risiken einer Amtshaftung und damit von Schadenersatzforderungen in wohl dreistelliger Millionenhöhe ließen sich vermeiden, wenn die Landesregierung bis zur Klärung die Konzessionen vorerst nicht ausgeben oder die Konzessionen nicht für sofort

vollziehbar erklären würde. Plant die Landesregierung, von dieser Möglichkeit Gebrauch

zu machen?

Wenn nein, warum nicht?



5.



Laut Protokoll des Glückspielkollegiums vom 6./7. November 2013 haben sich die anderen Bundesländer bereits von Beschlussvorschlägen zum weiteren Verlauf des Vergabeverfahrens der hessischen Innenbehörde distanziert. Vor diesem Hintergrund sind weitere

Absetzbewegungen der Länder zu erwarten, um einer möglichen Haftung zu entgehen.

Warum setzt die Landesregierung - trotz Kenntnis dieser Bestrebungen - das Land Hessen unnötig dem Risiko aus, am Ende allein für das absehbar gescheiterte Konzessionsverfahren zur Verantwortung gezogen zu werden?



Wiesbaden, 24. September 2014



Der Fraktionsvorsitzende:

Rentsch
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